
73PRO 3 | 2016

Für die Praxis

Aufbereitung von Medizinprodukten

Die Aufbereitung von Medizinproduk-
ten ist aus Hygienegesichtspunkten ei-
ner der bedeutendsten Prozesse für die 
Arztpraxis. Eine sach- und fachgerechte 
Aufbereitung der Medizinprodukte ist 
unverzichtbar in der täglichen Praxis 
und muss sicherstellen, dass von dem 
aufbereiteten Medizinprodukt keine 
Gesundheitsgefahren (z. B. Infektionen) 
ausgehen.

Rechtsgrundlagen

Zur Aufbereitung wurden im Medizin-
produktegesetz (MPG) und in der Me-
dizinprodukte- Betreiberverordnung 
(MPBetreibV) zahlreiche gesetzliche 
Anforderungen formuliert. Von zen-
traler Bedeutung ist § 4 Abs. 2 und 4 
 MPBetreibV. Danach ist die Aufberei-
tung von bestimmungsgemäß keimarm 
oder steril zur Anwendung kommen-
den Medizinprodukten unter Berück-
sichtigung der Angaben des Herstellers 
mit geeigneten validierten Verfahren 
so durchzuführen, dass der Erfolg die-
ser Verfahren nachvollziehbar gewähr-
leistet ist und die Sicherheit und Ge-
sundheit von Patienten, Anwendern 
oder Dritten nicht gefährdet wird. 
Eine ordnungsgemäße Aufbereitung 
wird vermutet, wenn die gemeinsame 
Empfehlung der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionspräven-
tion (KRINKO) am Robert Koch- 
Institut und des Bundesinstitutes für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) zu den „Anforderungen an 
die Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten“ beachtet wird.

Qualifiziertes Personal

Mit der Aufbereitung darf gemäß § 4 
Abs. 3 MPBetreibV nur entsprechend 
qualifiziertes Personal beauftragt 
 werden. Vorausgesetzt wird die „Sach-
kenntnis“ (siehe Anlage 6 der KRINKO/ 

BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten) zur Aufberei-
tung von Medizinprodukten.

Die Aufbereitung soll nach den aner-
kannten Regeln der Technik erfolgen 
und den Stand von Wissenschaft und 
Technik berücksichtigen. Dafür ist eine 
Reihe von Normen zu beachten. Die 
wichtigste Norm für die Aufbereitung 
von Medizinprodukten ist die DIN 
EN ISO 17664.

Aufbereitungskreislauf –  
Einzelschritte der Aufbereitung

Nach Vorgabe der KRINKO/BfArM- 
Empfehlung werden Instrumente nach 
deren Anwendung dem nachfolgenden 
Aufbereitungskreislauf mit folgenden 
Einzelschritten zugeführt:

Um die Qualität der Prozesse und ein 
gleichbleibendes Verfahren sicherzu-
stellen, muss in der Praxis für jeden Ein-
zelschritt eine Arbeitsanweisung erstellt 
werden. Diese Arbeitsanweisungen 
sind nicht nur Arbeitsgrundlage für die 
mit der Aufbereitung betrauten Mitar-
beiter, sondern auch Voraussetzung für 
die geforderten validierten Verfahren.

Quelle: Kompetenzzentrum Hygiene 
und Medizinprodukte (2014). Hygiene 
in der Arztpraxis. Ein Leitfaden. S. 98 f.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere 
Informationen? Gern können Sie sich 
an Frau Anke Schmidt telefonisch unter 
0391 627-6435 oder per Mail an Anke.
Schmidt@kvsa.de bzw. an Christin 
Richter telefonisch unter 0391 627-6446 
oder per Mail an  
Christin.Richter@kvsa.de wenden.

1.Vorbereitung

Zwischenspülung

2. Reinigung und 

3. Desinfektion
4. Spülung

5. Trocknung
maßhahmen

6. Kontroll-

7. Verpackung

8. 
Ke

nn
ze

ich
nu

ng
9.

 St
er

ili
sa

tio
n

10. Freigabe

11. Lagerung


	Editorial
	Titel Editorial
	Inhaltsverzeichnis
	Inhalt
	Inhaltsverzeichnis/Impressum
	Impressum
	Gesundheitspolitik
	Positionspapier zur ambulanten Versorgungsqualität
	Ärztemonitor befragt Ärzte und Psychotherapeuten
	Für die Praxis
	Aufbereitung von Medizinprodukten
	Für die Praxis
	Praxisorganisation und -führung Praxisnetze – Serviceheft der KBV
	Aktuell
	Präventionskampagne
Patienten verstärkt auf Früherkennung von Darmkrebs hinweisen
	Sachsen-Anhalt Aktuell
	Inanspruchnahme von Selbsthilfekontaktstellen 
auf gleichbleibend hohen Niveau
	Rundschreiben�Nr. 4 | 2016 
	Hinweise zur Abrechnung 1/2016
	Abrechnung ab dem Quartal 1/2016 nur noch online möglich
	Änderungen des Honorarverteilungsmaßstabes (HVM) zum 1. April 2016 durch die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt
	Neue KBV- Broschüre zur Behandlung von Demenzpatienten erschienen
	Verordnung von Rehabilitationsleistungen ab dem 1. April 2016 
mit weniger Aufwand und durch jeden Arzt möglich
	Verordnungsmanagement �Nr. 4 | 2016 
	Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in der Anlage II – 
Lifestyle-Arzneimittel
	Änderung der AM-RL in Anlage III 
(Übersicht über Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse)
	Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in der Anlage V (verordnungsfähige Medizinprodukte)
	Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in der Anlage XII 
(Beschlüsse zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln)
	Schnellübersicht zur Verordnungsfähigkeit 
von Arzneimitteln
	Ruhende Zulassungen: BfArM aktualisiert Liste
	Neue KBV-Fortbildung: Immuntherapeutika bei der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose
	Arzneimittelkommission informiert über Behandlung 
mit Opioiden
	Hinweise auf Patienten mit Verdacht 
auf einen Arzneimittelmissbrauch
	Jetzt auch Medikationsfehler melden – 
Berichtsbogen im Internet
	Regressvermeidung – 
Hinweise zur Verordnung für Bundeswehrangehörige
	Regressvermeidung Sprechstundenbedarf
	Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie zur Umsetzung der Empfehlungen der STIKO vom August 2015
	Verträge
	Arznei- und Heilmittelvereinbarung sowie Richtgrößen 2016
	Mitteilungen
	Praxiseröffnungen
	Mitteilungen
	Qualitätszirkel – Neugründungen
	Ausschreibungen
	Mitteilungen
	Bedarfsplanung
	Stellenausschreibungen des Landesausschusses vom 16. Februar 2016
	Versorgungsstand in den einzelnen Planungsbereichen von Sachsen-Anhalt
	Ermächtigungen
	Beschlüsse des Zulassungsausschusses
	Ermächtigungen
	Ermächtigungen
	Ermächtigungen
	Ermächtigungen
	Ermächtigungen
	Ermächtigungen
	Beschlüsse des Berufungsausschusses
	Fortbildung
	Regional
	Überregional
	KV-Fortbildung
	KV-Fortbildung
	KV-Fortbildung
	KV-Fortbildung
	Allgemeine Hinweise zur Anmeldung für Fortbildungsseminare
	KV-Fortbildung
	KV-Fortbildung

